
 

 

3.  Auszug aus den  Sicherheitstechnischen Betriebsvorschriften des HCC 

[…] 

3.3   Feuerwehrbewegungszonen, Hydranten: Die notwendigen und durch Halteverbotszeichen 

gekennzeichneten Anfahrtswege und Bewegungsflächen für die Feuerwehr müssen ständig 

freigehalten werden. Fahrzeuge und Gegenstände, die auf den Rettungswegen und den 

Sicherheitsflächen abgestellt sind, werden auf Kosten und Gefahr des Besitzers entfernt. Hydranten 

in der Versammlungsstätte und im Freigelände dürfen nicht verbaut, unkenntlich oder unzugänglich 

gemacht werden.  

[…]  

3.4   Notausgänge, Notausstiege, Flure, Gänge: Diese Rettungswege sind jederzeit freizuhalten. Die 

Türen im Zuge von Rettungswegen müssen von innen leicht in voller Breite geöffnet werden können. 

Rettungswege, Ausgangstüren, Notausstiege und deren Kennzeichnung dürfen nicht versperrt, 

verhängt oder sonst unkenntlich gemacht werden. Flure dürfen zu keinem Zeitpunkt durch 

abgestellte oder in den Flur hineinragende Gegenstände eingeengt werden. Alle Flure dienen im 

Gefahrfall als Rettungswege.  

3.5   Sicherheitseinrichtungen: Feuermelder, Feuerlöscheinrichtungen, Auslösungspunkte der 

Rauchabzugseinrichtungen, Rauchmelder, Telefone, Schließvorrichtungen der Türen und andere 

Sicherheitseinrichtungen, deren Hinweiszeichen sowie die grünen Notausgangskennzeichen müssen 

jederzeit zugänglich und sichtbar sein; sie dürfen nicht versperrt, verhängt oder sonst unkenntlich 

gemacht werden.   

[…] 

3.7   […]Materialien, Dekorationen und Vorhänge müssen mindestens aus schwer entflammbaren 

Material (nach DIN 4102 oder mindestens Klasse C nach EN 13501-1) bestehen. Materialien, die 

wiederholt zur Verwendung kommen, sind erneut auf ihre schwere Entflammbarkeit zu prüfen und 

erforderlichenfalls neu zu imprägnieren.  Der  Vermieter  kann  darauf  bestehen,  dass  der  Mieter  

entsprechende  Zertifikate  bzgl.  der  Schwerentflammbarkeit  von Gegenständen dem Vermieter 

vorlegt […] 

 

 



 

 

Abgeschnittene  Pflanzen  dürfen nur  in  frischem,  grünem Zustand,  Topfpflanzen  nur mit 

feuchtem Wurzelballen  zu  Dekorationszwecken verwendet werden. Bambus, Ried, Heu, Stroh, 

Rindenmulch, Torf oder ähnliche Materialien genügen in der Regel nicht den vorgenannten 

Anforderungen (Entzündungsgefahr durch Tabakwaren).  

Die Verwendung von mit Sicherheitsgas gefüllten Luftballons und sonstigen Flugobjekten in den 

Hallen und im Freigelände muss vom Vermieter genehmigt werden.  

[…] 

3.10 Brennbare Verpackungsmaterialien und  Abfälle sind vom Mieter unverzüglich aus den 

Mieträumen zu entfernen. Unter oder auf Bühnen und Podesten dürfen kein Abfall oder Reststoffe 

aus brennbaren Materialien lagern.  

3.11 Beseitigung nicht genehmigter Bauteile, Materialien: Eingebrachte Aufbauten, Ausstattungen, 

Requisiten und Ausschmückungen (Materialien) in den Versammlungsräumen, die nicht genehmigt 

sind oder diesen technischen Sicherheitsbestimmungen oder der VStättVO nicht entsprechen, sind 

zum Aufbau in der Versammlungsstätte nicht zugelassen und müssen zu Lasten des Mieters 

gegebenenfalls beseitigt oder geändert werden.   

3.12 Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Pyrotechnik sowie 

explosionsgefährlichen Stoffen ist verboten. Das Verwendungsverbot gilt nicht, soweit das 

Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sowie pyrotechnischen 

Gegenständen in der Art der Veranstaltung begründet ist und der Mieter die erforderlichen 

Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit dem Vermieter und der Feuerwehr abgestimmt hat. […]. 

Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen Lichtquellen als Tischdekoration sowie die Verwendung 

von offenem Feuer in dafür vorgesehenen Kücheneinrichtungen zur Zubereitung von Speisen ist mit 

Zustimmung des Vermieters zulässig. Entsprechende Genehmigungen und Anträge bei der Behörde 

sind unter Beteiligung des Vermieters durchzuführen.  

[…]. 

3.14 Trennschleifarbeiten, Heißarbeiten: Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten 

sind in der Versammlungsstätte verboten. Ausnahmen sind nur nach vorheriger Anmeldung und 

Absprache mit dem Vermieter zulässig.  

3.15  Schlagen von Löchern sowie Einschlagen von Nägeln, Haken, Schrauben, Bolzen und 

dergleichen in Böden, Wänden und Decken ist unzulässig. Bolzenschießen ist ebenfalls nicht 

gestattet. Das Auflegen von Teppichen oder anderem Dekorationsmaterial unmittelbar auf den 

Boden durch den Mieter hat so zu erfolgen, dass keine Rutsch-, Stolper- oder Sturzgefahr für 

Personen entsteht. Klebemittel und sonstige Rückstände müssen restlos entfernt werden. Für 

Schäden haftet der Mieter. 

[…]. 

 


